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Ausländer dürfen in Österreich 
grundsätzlich nur mit Beschäfti-

gungsbewilligung (zu beantragen beim 
regionalen AMS) beschäftigt werden. 
EU- und EWR-Bürger sowie Schweizer 
sind Österreichern gleichgestellt, sodass 
diese Personen ohne Bewilligung be-
schäftigt werden dürfen. Eine Aus-
nahme gilt für Kroaten, für die bis 
30. 6. 2020 aufgrund einer Übergangs-
regelung eine Beschäftigungsbewilli-
gung benötigt wird. Zusätzlich ist selbst-
verständlich – so wie bei allen anderen 
Dienstnehmern – vor Arbeitsantritt eine 
Anmeldung bei der ÖGK (Österreichi-
sche Gesundheitskasse [vormals Ge-
bietskrankenkasse]) vorzunehmen.

Im Zeitraum zwischen dem Wirk-
samwerden der Beschäftigungsbewil-
ligung und der Anmeldung bei der 
ÖGK ist bereits ein Platz des landwirt-
schaftlichen Saisonkontingentes blo-
ckiert, obwohl die Arbeit in Österreich 
tatsächlich noch gar nicht aufgenom-
men wurde. Vor dem Hintergrund 
häufig angespannter Kontingentaus-
lastungen und daraus resultierender 
Bewilligungsstopps sollen daher die  
Meldungen beim AMS, sobald Dienst-
verhältnisse beendet sind oder gar 
nicht angetreten werden, rasch erfol-
gen.

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz 
sieht folgende Möglichkeiten zur Be-
schäftigung von ausländischen Saison-
arbeitskräften vor:
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1. Stammsaisonier-Regelung
Personen, die über mehrere 

Saisonen bereits in der Land- 
und Forstwirtschaft beschäftigt 
waren, konnten sich bis Ende 
April 2012 als Stammsaisoniers 
registrieren lassen. Für diese 
Personen erhält der Arbeitge-
ber eine Beschäftigungsbewilli-
gung in der Land- und Forst-
wirtschaft für längstens sechs 
Monate. Mehrere  Saisonbewil-
ligungen pro Kalenderjahr und 
Arbeitgeber sind für eine maxi-
male Gesamtdauer von 9 Mo-
naten möglich. Bei Beschäftigung von 
Stammsaisoniers ist kein Ersatzkraft-
verfahren durchzuführen. Kroaten dür-
fen im Rahmen der Stammsaisonier-
regelung maximal 10 Monate pro 
Kalenderjahr beschäftigt werden.

2. Saisonarbeitskräfte über die 
Kontingentregelung

Die Bundesministerin für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit und Konsumenten-
schutz hat für 2020 eine Verordnung 
erlassen, die die zahlenmäßigen Kon-
tingente für die zeitlich befristete Zu-
lassung von Saisoniers in der Land- und 
Forstwirtschaft sowie die kurzfristige 
Zulassung ausländischer Erntehelfer  
regeln.

➤ Regelung für Saisoniers
Für das Jahr 2020 ist das Kontingent 

mit 3.046 Plätzen festgelegt: 

Das Kontingent verteilt sich auf die 
Bundesländer wie folgt: 

Burgenland:    41
Kärnten:    249
Niederösterreich:   550
Oberösterreich:   1.164
Salzburg:    26
Steiermark:    553
Tirol:  331
Vorarlberg:   72
Wien:    60
Gesamt:    3.046
➤ Regelung für Erntehelfer
Das Kontingent für Erntehelfer ist 

mit 119 Plätzen festgelegt und verteilt 
sich auf die Bundesländer wie folgt:

Burgenland:  11
Kärnten:  7
Niederösterreich:  20
Oberösterreich:  10
Salzburg:  4

Rupert Gsöls

Die Zukunft im Himbeer- und 
Brombeeranbau ist überdacht – 
viele Argumente sprechen dafür
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In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser, 
alles hat seine Zeit: nach fast 18 Jahren, in denen ich 
das „Bessere Obst” redaktionell leiten und mitge-
stalten durfte, werde ich im Februar meine Tätig-
keit beenden und die Redaktionsleitung an Herrn 
Kevin Krsnak übergeben. Ich danke Ihnen, dass Sie
 – zum Teil schon seit Jahrzehnten – dem „Besseren 
Obst” die Treue halten und allen Autorinnen und 
Autoren, die es mit gesicherten und qualitativ hoch-
wertigen Informationen aus Wissenschaft, Forschung 
und Praxis zu einer aktuellen und thematisch viel-

fältigen Fachzeitschrift für den österreichischen Obstbau machen.

Mit meinem Dank verbinde ich eine Bitte an Sie: Bleiben Sie dem „Besseren Obst” 
weiter treu, das nun unter der Leitung von Kevin Krsnak weitergeführt wird.

Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, der in Zeiten von Klimawandel, immer schwieri-
geren Produktions- und Marktbedingungen nicht nur Ihrer,
sondern der Anstrengungen der ganzen Branche bedarf. 

„Besseres Obst” wird seinen Beitrag dazu leisten.

Gabriele 
Luttenberger

Kevin Krsnak

Ende Jänner ging das erste und ein-
zige deutschsprachige Radio für alle 
Land- und Forstwirte in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz „On Air“. 

Das neue Landwirt RADIO mit 24/7- 
Programm ist kostenlos über Internet 
und eine eigene App zugänglich. 
➤ www.landwirt-radio.com
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zu achten, dass ein gültiges Visum vor-
liegt. Achtung: Die Verlängerung des 
Visums im Inland ist nur bei durchgän-
giger Beschäftigung und noch aufrech-
tem Visum möglich.

Für nähere Informationen kontaktie-
ren Sie bitte die Experten der Landwirt-
schaftskammer bzw. der Arbeitgeber-
verbände der Land- und Forstwirtschaft. 

            Rupert Gsöls, Präsident
 DI Johann Greimel, Geschäftsführer

Steiermark: 59
Tirol: 5
Vorarlberg: 0
Wien:  3
Gesamt: 119

Bedarfsschwankungen

Die Kontingente sind im Jahres-
durchschnitt einzuhalten, sodass die 
für die Bundesländer festgelegten 
Grundkontingente in Saisonspitzen 
um maximal 20% überschritten wer-
den dürfen, wenn dies unter Berück-
sichtigung der beim AMS anhängigen 
Anträge und der jeweiligen Arbeits-
marktsituation unbedingt erforderlich 
ist. Als saisonale Spitzenmonate gelten 
für die Landwirtschaft Mai, Juni, Juli, 
August und September.

Dauer der Beschäftigungs-
bewilligungen

Beschäftigungsbewilligungen dürfen 
seit 1. 1. 2020 erteilt werden und die 
Geltungsdauer kann in das Folgejahr 
hineinreichen. Für Saisoniers dürfen 
grundsätzlich Beschäftigungsbewilli-
gungen mit einer Geltungsdauer von 
maximal sechs Monaten erteilt wer-
den. Eine Verlängerung der Beschäfti-
gungsbewilligung bzw. die Erteilung 
einer weiteren Beschäftigungsbewilli-
gung ist bis zu einer Gesamtdauer von 
neun Monaten möglich. Im Rahmen 
des Erntehelferkontingents dürfen Be-
schäftigungsbewilligungen mit einer 
Geltungsdauer von maximal 6 Wochen 
erteilt werden.

Bis zur Gesamtdauer von 9 Monaten 
kann einem Saisonarbeiter auch eine 

weitere Beschäftigungsbewilligung für 
einen anderen Arbeitgeber erteilt wer-
den. Daraus ergibt sich, dass eine wei-
tere Beschäftigungsbewilligung nicht 
unmittelbar an die voran gegangene 
anschließen muss und daher auch 
mehrwöchige Unterbrechungen mög-
lich sind.

Sowohl im Verlängerungsfall als 
auch bei der Erteilung einer weiteren 
Beschäftigungsbewilligung ist darauf 

Neues Landwirt RADIO online „On Air“


